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1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes  Halenbeck der Gemeinde

Halenbeck-Rohlsdorf, M 1: 10.000, in der Fassung Feststellung Januar 2006,

vom Landkreis Prignitz am 18.05.2006 genehmigt, mit Bekanntmachung am

08.07.2006 in Kraft getreten

Gemarkung Halenbeck

Bereiche der

2. Änderung

1. BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes

vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist.

2. BauNVO: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

3. PlanZV: Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die

Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18.

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

4. BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und die Landschaftspflege -

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert

worden ist.

5. BbgBO: Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung

vom 15. November 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5],).

1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet SO-/PV mit der Zweckbestimmung

Photovoltaik-Freiflächenanlage gem. § 11 Abs. 2 BauNVO

2. Flächen für Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Flächen für Wald

3. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung des Änderungsbereiches zur 2. Änderung des

Teilflächennutzungsplanes Halenbeck der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf
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1. Hinweise zum Denkmalschutz

Im Vorhabengebiet sind derzeit keine Baudenkmale registriert, jedoch befinden sich im Bereich des

Vorhabens archäologische Fundstellen (Bodendenkmale).

Nutzungsänderungen, Veränderungen und Teilzerstörungen von Bodendenkmalen bedürfen gem. §§

9, 19 / § 20 Abs.1 einer denkmalrechtlichen Erlaubnis/Baugenehmigung. Im Erlaubnisverfahren wird

der Grad der Beeinträchtigung der Bodendenkmale ermittelt. Durch den Vorhabenträger ist gem. § 19

Abs. 1 BbgDSchG ein Antrag auf Erteilung einer solchen Erlaubnis schriftlich mit den zur Beurteilung

der Maßnahme erforderlichen Unterlagen bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises

PR zu stellen. Im Falle eines Baugenehmigungsverfahrens ist der Antrag an die untere

Bauaufsichtsbehörde zu richten.

Da mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen zu rechnen ist, sind folgende

Festlegungen im Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg

(BbgDSchG) - vom 24. Mai 2004 (GVBl. I, S. 215) zu beachten:

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen,

Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u.ä. entdeckt werden, sind

diese unverzüglich dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen

Landesmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege, Wünsdorfer Platz 4-5, 15806 Zossen, OT Wünsdorf

und der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises (Tel. 03876 / 713127, Fax 03846 / 713300)

anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Die entdeckten Bodendenkmale und die

Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu

erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3

BbgDSchG).

Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 BbgDSchG abgabepflichtig.

Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Festlegungen zu belehren.

2. Hinweise zum Munitionsschutz

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, ist es nach § 3 Absatz 1 Nr. 1 der

Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel

(Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg-KampfmV) vom 23.11.1998, veröffentlicht im

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998, verboten,

entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Die Fundstelle ist gemäß § 2 der

genannten Verordnung unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei

anzuzeigen.

3. Hinweise zum Artenschutz

V1-Bauzeitenregelung Brutvögel

Bei Umsetzung des geplanten Vorhabens ist zum Schutz der im Offenland lebenden, am Boden

brütenden Vögel die gesamte Bauphase außerhalb der Brutzeit zu vollziehen und somit im Zeitraum

vom 15.09. bis 28./29.02. eines Folgejahres, so dass dadurch keine baubedingten Störungen oder

Beeinträchtigungen der festgestellten Arten entstehen können.

Baumaßnahmen an einer Anlage können in die Brutzeit hinein fortgesetzt werden, wenn keine

Bauunterbrechung von mehr als 7 Tagen stattfindet.

Baumaßnahmen können auch in der Brutzeit stattfinden, wenn vor Beginn der Brutzeit (01.03.) in den

Baufeldern eine Vergrämung durch die Anlage und Erhaltung von Schwarzbrachen erfolgt, d.h. ab

März alle 7 Tage grubbern oder eggen. Die Schwarzbrachen müssen spätestens bis zum 28./29.02.

eines Jahres funktionsfähig hergestellt sein und bis zum Beginn der Baumaßnahmen oder bis zum

Ende der Brutzeit (31.08.) aufrechterhalten werden.

V2 -  großer Modulreihenabstand für Offenlandbrutvögel

Um den Verlust von Brutrevieren der vorkommenden Offenlandbrutvögel, insbesondere der

Feldlerche, mit Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage zu vermeiden, wurde durch Festsetzung

ein Modulreihenabstand von mindestens 4,0 Meter sichergestellt. Mit dem festgelegten

Modulreihenabstand sollen insbesondere die verhaltensbiologischen Eigenheiten (Meidung vertikaler

Strukturen) der Feldlerche bei der Planung berücksichtigt werden und eine Vermeidung

artenschutzrechtlicher Konflikte hinsichtlich des möglichen Verlusts von Brutrevieren bewirkt werden.

V3 - ökologische Baubegleitung

Die gesamte Bauphase, beginnend mit Vorarbeiten und der Baufeldräumung bis zum Abschluss, ist in

Form einer ökologischen Baubegleitung durch ausgebildetes Fachpersonal zu begleiten. Aufgabe der

ökologischen Baubegleitung ist es, die Einhaltung der planfestgestellten Vermeidungs- und

Minimierungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen sicherzustellen und ihre ordnungsgemäße Durchführung

zu kontrollieren. Die ökologische Baubegleitung nimmt an den Baubesprechungen teil, führt die

erforderlichen Abstimmungen mit der zuständigen Behörde (UNB) durch und ist auf der Baustelle

Ansprechpartner für naturschutzfachliche Fragen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Ergeben

sich Hinweise auf Beeinträchtigungen von geschützten Arten ist in Abstimmung mit der UNB das

weitere Vorgehen zu bestimmen.

V4 - Maßnahmen zum Schutz der Knoblauchkröte

In Abschnitten mit Vorkommen der Knoblauchkröte muss die Durchführung von Bauarbeiten im

Zeitfenster zwischen April und Oktober (während der Aktivitätszeit der Art) grundsätzlich in enger

Zusammenarbeit mit der ökologische Baubegleitung (öBB) erfolgen.

Die günstigste Zeit hinsichtlich potenzieller Gefährdungen der Art stellen die Monate der Reproduktion

(April bis Mai) dar, da die Tiere in dieser Zeit räumlich begrenzt überwiegend im oder in der Nähe der

Laichgewässer verweilen und nicht verstärkt außerhalb davon zu erwarten sind.

Ein Einwandern in die Baufelder kann in diesem Zeitraum durch Aufstellen von

Amphibienschutzzäunen um die beiden Kleingewässer mit Vorkommen von Knoblauchkröten

verhindert werden. Die Zäune müssen vor Beginn von Bauarbeiten aufgebaut werden. Um ggf. in

Richtung der Gewässer anwandernde Tiere zu erfassen, sind an den Außenseiten der Zäune

Fangeimer zu installieren, die täglich in den Morgenstunden kontrolliert werden. Die gefangenen Tiere

sind zu dokumentieren und an der Gewässerseite wieder auszusetzen.

Außerhalb dieses Zeitraums sind die Baustellenbereiche und Zufahrten einige Tage vor Baubeginn

durch temporäre Amphibienschutzzäune zu sichern. Der Zaun muss mindestens einen Tag und eine

Nacht kontrolliert werden, um festzustellen, ob Tiere in die Fläche ein- oder auswandern. Sind keine

Individuen festzustellen, kann der Zaun wieder entfernt werden. Andernfalls ist der Zaun für die Dauer

der Bauarbeiten vorzuhalten und die Baufläche zusätzlich vor Baubeginn nach Exemplaren

abzusuchen. Tiere, die an der Innenseite des Zaunes wandern oder sich im Baufeld aufhalten, sind

auf die Außenseite des Zauns umzusetzen. Tiere, die von außen kommen, müssen nicht umgesetzt

werden, da sie am Zaun entlang wandern können und so den Baustellenbereich umgehen.

In Bereichen, die sich während der laufenden Bauphase als besonders konfliktträchtig hinsichtlich der

Knoblauchkröte herausstellen, kann die Errichtung der Fangzäune zeitlich und räumlich ausgedehnt

werden, um den Schutz der Tiere so umfassend wie möglich zu gewährleisten.

Die Begleitung der Maßnahme durch eine ökologische Baubegleitung ist erforderlich.

4. Nachrichtliche Übernahmen

Bodendenkmale nach Denkmalschutzgesetz mit Nummerierung

(Bodendenkmal 102072 und Bodendenkmal 111197)
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2. Änderung des TFNP Halenbeck

der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

Topographischer Kartenausschnitt auf Grundlage der DTK50 mit Darstellung des Änderungsbereiches, unmaßstäblich

Amt Meyenburg

Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

2. Änderung des Teilflächennutzungsplanes Halenbeck

Entwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2

BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen

Träger öf fentl icher Belange gem. §  4 Abs. 2 BauGB

2. Änderung des Teilflächennutzungsplanes Halenbeck der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf

PLANZEICHNUNG Teil A

Auszug wirksamer TFNP: 1. Änderung des TFNP Halenbeck 2006

PLANZEICHNUNG Teil A

2. Änderung des TFNP Halenbeck

PLANZEICHENERKLÄRUNG zu Teil A der 2. Änderung des TFNP Halenbeck

KARTENGRUNDLAGE

Auszug der 1. Änderung des TFNP Halenbeck, Gemarkung Halenbeck mit Lage und

Darstellung des Änderungsbereiches zur 2. Änderung
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